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Mitteilung 

 

Verpflichtende Fortbildung für Integrationslehrpersonen ohne Spezialisierung 
Ansuchen um Vorrang bzw. Anrechnung Kursjahr 2017/2018 

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, 
sehr geehrter Herr Direktor, 
 
mit Bezug auf die Mitteilung des Schulamtsleiters vom 1. September 2017 zur verpflichtenden Fortbildung 
der Integrationslehrpersonen erhalten Sie im Anhang den Vordruck für die Erklärung zur Gewährung des 
Vorranges für Lehrpersonen ohne Spezialisierungstitel mit befristetem Arbeitsvertrag für Integration und für 
Lehrpersonen mit unbefristetem Vertrag in erstmaliger Verwendung für Integration (Anhang 1). 
 
Im Falle einer Mutter- oder Vaterschaft können Lehrpersonen laut Rundschreiben Nr.11/2016 (siehe auch 
Mitteilung vom 01.09.2018) um Reduzierung der didaktischen Erfahrungszeit oder um eine Verlängerung der 
Gültigkeit des Vorranges U zur unter den im Rundschreiben genannten Vorausssetzungen ansuchen. 
Vordrucke zu den Erklärungen finden Sie als Anhang 2 und 3 dieser Mitteilung, mit der Bitte, diese an die 
Lehrpersonen in Mutter- oder Vaterschaft mit Verpflichtung zur Fortbildung weiterzuleiten. 
 
Alle vollständig und sorgfältig ausgefüllten Erklärungen der Lehrpersonen müssen als Einzelanträge bis 
spätestens Freitag, 6. April 2018 ausschließlich an die E-Mail-Adresse des Referats Inklusion, 
referat-inklusion@provinz.bz.it zusammen mit einer Kopie eines Erkennungsausweises der Lehrperson 
geschickt werden. Später eingehende Ansuchen werden nicht berücksichtigt! 
 
Ende April, Anfang Mai 2018 erhalten die Schuldirektionen über eine Mitteilung eine Liste jener 
Lehrpersonen, welche die Voraussetzungen für einen Vorrangtitel bei der Vergabe von befristeten 
Arbeitsverträgen erfüllen bzw. die im Fall einer Verwendung die von der Deutschen Bildungsdirektion 
vorgesehenen Fortbildungen besucht haben. Diese Listen werden vom Referat Inklusion intern auch an das 
Amt für das Lehrpersonal sowie an das Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung weitergegeben. 
Es werden keine Einzelbescheinigungen über den Vorrang für die Lehrpersonen ausgestellt. 
 
Bitte geben Sie diese Mitteilung an die betroffenen Lehrpersonen Ihrer Direktion weiter. Für weitere 
Informationen steht Michaela Steiner (Tel. 0471 417 664, vormittags) gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Inspektor 

 

Franz Lemayr 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
Anhang 
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